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Lieferung van :

Asphaltdachpappen, Holzzement, Klebemassen, Filzkarton
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Voranfdjjlag eine Summe bon raenigftenS 15,000
Sranfen aufgenommen.

Sßirb bet fût ein Sfafyr bewilligte Krebit tn bem=
felben ntdfjt aufgebraust, fo ift ber übrig bteibenbe S3e=

trag beljufS fpäterer analoger Sßerroenbung einem be=

fonbetn „f?onb$ für angeroanbte Kunft" etnjuoerleiben,
Uber ben jebeS 3fal)r SRedfjnung ju fteUen ift.

3trt. 3. Über bie jährliche Verteilung be§ au3ge=
festen @efamt!rebite§ auf bte oerfdEfiebenen Aufgaben,
foroie über beffen Verwenbung im einzelnen befcP«fst
her VunbeSrat auf ben Antrag be§ ®epartement§ be§

Innern, ba§ feinet feit § alle elnfdfjlägigen roefentlidjen
fragen ber Vorprüfung unb ^Begutachtung einer au§
hödhftenS fünf SJtitgliebern beftehenben befonbetn Kom=
«tiffion unterbreitet, bie com Vunbeërat ju ernennen ift.

®te nähern Vorfdjriften wirb ber VunbeSrat burch
befonbere Verorbnung fefilegen.

3lrt. 4. ®er VunbeSrat ift mit ber Vollziehung blefeS

VefdjluffeS beauftragt.
îrt. 5. ®tefer Vefdjlufi tritt, als nid^t allgemein

uetblnblidjet Statur, fofort in Kraft.

3alouficlabcit.
®ie 3alouficl(tbctt, auch Ifla^ylaben genannt,

gehören woljl gu ben älteften formen ber $enfter»
öerfSlüffe, bereu SluSfüljrung aüerbitigS berfdtjieben»
artige finb. §ln alten Käufern faint man audi) je|t
uoS oft bie eigentlichen fyatlaben beobachten, bie aus
einem gangen ßaben ohne Vrettli, mit §irnteifte, be»

ftehen unb mit ©eilgug bon innen betätigt werben.
@ie werben in hölgernen ©dhienett geführt unb burch
Bieljen in bie tpölje gehoben. 2)ieS ift wol)l bie ältefte
Ausführung.

®ie Steugeit hat biete Steuerungen herborgebracht
anb man ift bout bertifaleit Deffnen unb ©dhlieften
êuttt tjorigontalen übergegangen ; au (Srfiubttngen bon
bfel)r ober weniger praftifchen Vefchlägen hat es auü)
aiçht gefehlt. Snbeffen würbe weniger auf bie Ver»
vütung ber Slbnüfwng bes £wlgeS infolge ber berfd)ie»
betten SBitterungSeinflüffe geachtet, bie je nach ber Ver»

Leitung beS |>oïgeS fidh früher ober fpäter geltenb
•aaiJjen, al§ auf anbere gaftorett uutergeorbneter 9ta»
htr. Um einem ber hauptfäcf/lidhfien Vachteile, bie ben
alten SluSführungen anhaften, abguhelfen, welcher Stach»

kit barin befteljt, tafj bie geuchtigfeit auf bem |jirti=
holge liegen blieb ttnb burch baS Söfen ber $apfen baS

§o!g gnut Raulen brachte, ift bte Sltibriugung jeglichen
§iritho(ge§ in horigontaler Vicljtung abfotut gtt ber»
hüten bringenb notwenbig. Stt ber ©pefulatiortSperiobe
bott 1900—1912 war eS meift bie Preisfrage, bte bei
ber Vergebung ber 3aloufielaben=2ieferitngen bett SluS»

jct)lag gab. ®er Sieferatit burfte fiä) feine Verbefferungett
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Voranschlag jährlich eine Summe von wenigstens 15,000
Franken aufgenommen.

Wird der für ein Jahr bewilligte Kredit in dem-
selben nicht aufgebraucht, so ist der übrig bleibende Be°
trag behufs späterer analoger Verwendung einem be-
sondern „Fonds für angewandte Kunst" einzuverleiben,
Über den jedes Jahr Rechnung zu stellen ist.

Art. 3. Über die jährliche Verteilung des ausge-
setzten Gesamtkredites auf die verschiedenen Aufgaben,
sowie über dessen Verwendung im einzelnen beschließt
der Bundesrat auf den Antrag des Departements des

Innern, das seinerseits alle einschlägigen wesentlichen
Fragen der Vorprüfung und Begutachtung einer aus
höchstens fünf Mitgliedern bestehenden besondern Kom-
Mission unterbreitet, die vom Bundesrat zu ernennen ist.

Die nähern Vorschriften wird der Bundesrat durch
besondere Verordnung festlegen.

Art. 4. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung dieses

Beschlusses beauftragt.
Art. 5. Dieser Beschluß tritt, als nicht allgemein

verbindlicher Natur, sofort in Kraft.

Ialollsiàde».
Die Ialonsieladen, auch Alapplaben genannt,

gehören wohl zu den ältesten Formen der Fenster-
berschlüsse, deren Ausführung allerdings verschieden-
artige sind. An alten Häusern kann man auch jetzt

hoch oft die eigentlichen Falladen beobachten, die aus
sinem ganzen Laden ohne Brettli, mit Hirnleiste, be-

stehen und mit Seilzng von innen betätigt werden.
Sie werden in hölzernen Schienen geführt und durch
Ziehen in die Höhe gehoben. Dies ist wohl die älteste
Ausführung.

Die Neuzeit hat viele Aenderungen hervorgebracht
»nd nian ist vom vertikalen Oeffuen und Schließen
Zum horizontalen übergegangen; an Erfindungen von
Mehr oder weniger praktischen Beschlägen hat es auch
nicht gefehlt. Indessen wurde weniger auf die Ver-
hütung der Abnützung des Holzes infolge der vcrschie-
benen Witterungseinflüsse geachtet, die je nach der Ver-
Mbeitung des Holzes sich früher oder später geltend
Machen, als auf andere Faktoren untergeordneter Na-
tur. Um einem der hauptsächlichsten Nachteile, die den
alten Ausführungen anhaften, abzuhelfen, welcher Nach-
îeil darin besteht, daß die Feuchtigkeit auf dem Hirn-
holze liegen blieb und durch das Losen der Zapfen das

Holz zum Faulen brachte, ist die Anbringung jeglichen
Hirnholzes in horizontaler Richtung absolut zu ver-
hüten dringend notwendig. In der Spekulationsperiode
von 1900—1912 war es meist die Preisfrage, die bei
der Vergebung der Jalousieladen-Lieferungen den Aus-
schlag gab. Der Lieferant durfte sich keine Verbesserungen

Fig- 1

Fig- 2



510 gUttflr. fdjtoelg. Çanbto. lJcttuttfl („afleifterblatt") 9lr. 43

an feinen gabrtfaten erlauben, weil ihm etn notwenbiger
Mehrpreis nicht begal)lt roorben wäre. Die golge btefer
Umftäube waren unb ftnb gatoufielaben mit abgefaulten
griefen, wie fie uns gig. 1 geigt, ba eben baS Virnljolg
tiic£)t gefdjüljt war. ©eitbem nun gufolge ber Berteuerung
berfArbeitStöhne itnb; beS^VolgeS naturgemäß biefe ga=
brifate ebenfalls einen $reiSauffd)lag erlitten haben, ift
mau in^ber Ausführung forgfältiger geworben.

giß. 3

Die girtna 2UU1?. Naumann, Ho Haben» uttb
3alonfielabcnfat>vif itt Jorgen, pat feit Sïrieg3=
auêbrud) eine Neuerung eingeführt (c£ fßatent (31144),
welche ben gerügten Uebelftänben wirtung§boHe^(bt)ülfe
Oerfdjafft unb bon jebeut gadjmann in günftigftem Sinn
begutachtet wirb. gig. 2 ^eigt uns bie jetzige Ausführung
awiber gaffabe unb gig. 3 bas eigentliche patent:),bie
ScffviesncrWubimg, welche oben fein Virnl)olg ben

äßitterungSeinflüffen ausfegt, ©benfo berhinbern bie mit
gebertt unb Stuten ineinanber greifenben $apfen baS
©ettfen ber ßaöen, weil burch bie gebogene Ueberplat--
tung gegenfeitig gehalten. Die gaffabe fann öeutnach
burih feilte fdjiefe ßtnie geftort werben unb eine Be=
fchäbigung ber ©te'ingewänbe ift auSgefd)loffen. Die
lleberplattung ift wafferbidjt unb fomit gegen jeglichen
(Sinfluß bon außen gefiltert.

Die genannte gitnta erftellt biefe Saloufielabcn in
allen möglichen Ausführungen : Mit gang ober teilweife
feften, bünbigen ober OorftehenöenBrettdjen, fowie gangen
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»»MJB>. Beels:
Pieterlen bei Biel - Bieniie

Telephon Telephon
Telegramra-Adresse :

PAPPBJBCS Pl£T£iRll.£l«.
empfiehlt seine Fabrikate In: 3ol2

Isolierplatten, Isolierteppiche
Korkplatten und sämtliche Teer- und

Asphalt - Produkte.
Deckpapiere roh und imprägniert, in nur bestér

Qualität, zu billigsten Preisen.
Carbolineum. Falzbaupappen.
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ober teilweifen güllungen; ferner mit beweglichen Brett»
djen auf ganger §öl)e 2c., fobaf; jebeut ©efctjntacE unb

SBunfdje Rechnung getragen werben fann.

Die Ißereinigang bet Beamten gewerblicher E>t*

gantfatione» ber Schwei) behanbelte tn ihrer Berfamm«
lung in Dit en bie Verausgabe einer Serie bon BW
fchüren über bie Berufswahl unb bie Bornahme ooti

regelmäßigen ©ttqueten über ben Bebarf oon ßehtlinge"
in ben etngetnen Berufen, ©ngefjenb würben fobann
bie Begleitungen ber gewerblichen Drganifationen gu ben

Behörben in Bunb unb Kantonen befprodjen, wobei ber

brtngenbe SBunfch auSgefprodjen würbe, eS möchte bet

fdhweigerifche ©ewerbeftanb unb feine Drganifalionen In

oermehrtem Maße jur Mitarbeit bei ber Siegelung ber

Kriegs* unb übergangSwittfdjaft herangegogen werben.

Umcbieflents.
f Malermeifter gof. Dfchöwperlin in UntetWf'

Sthwpj ftarb im Alter oon 31 gahren. @c war ge*

fchäßt unb geadhtet als tüchtiger Vanbroerfer.
Berjorgnscg mit Bnfchoîj. Der BunbeSrat hat be'

Ireffenb bie Berforgung beS SanbeS mit Slußhotj einen

Befchluß gefaßt, burch ben baS Departement beS gnnetn
ermächtigt wirb, ben fpanbel tn Sluhholj, etnfdhließtlw
jebe Art oon unbearbeitetem Stunbholg, gu orbnen, ein»

gufdjränfen ober geitroeife gang gu oerbieten, fowie Bet'
faufSbeblngungen unb ^>ödhftp>ceife feftgufefcen. DaS

Departement fann außerbem oorhanbene Voljoorräte be»

fChlagnahmen unb auf SHedjnung beS BunbeS übernehmen
ober burch Drganifationen übernehmen laffen, benen Bet'
pflidhlungen für bie gnlanbSoerforgung übetbunben ftnb.

Die VanDwetïSmeifter aller ©«werbe werben auf

bie foftenlofe ßehrlingSftellenoermittlung beS

©täbtifdjen Arbeitsamtes gürid) (©tauffaCfje*'
quai 17, Delephon 2903) aufmetffam gemacht, mit bem

©rfuchen, anfällig offene ßehrjMen (auch folChe, bie erfi

auf baS grühjaht gu befeßen ftnb) mögltdjft balb bem

ArbeitSamte angumelben.
SeljrwerlftStten. Die ®efchäftSprüfungS=Kommiffti">

beS ©roßen StablrateS güricf) fteflt folgenbeS ^ßoftulat :

Der ©tabtrat wirb eingetaben, bie grage ber ŒrrichtnnS
oon fiäbtifchen ßehrwerfftatten unb ber ®aj|'
oentionierung ber ßehrlingSauSbilbung burCh tû#'
tige ßehrmeifter gu prüfen nnb bem großen Stabt»
rate barüber Bericht gu erftatten.

©eroeröltäje ßehrlt»g«piüfungen. @S fet baran
innert, baß bie gentralprüfungSfommiffion beS ©ch«*»'
gerifChen ©ewetbeoerbanbeS im gaßre 1917 ein „91®'
menSoergeiChniS ber gewerblichen Berufe
arten" tn bret ßanbeSfprachen ausgegeben hat» ^beim ©chweiger. ©ewerbefefretariat in Bern gum
oon 20 ©ts. per ©jemplar begogen werben fann.

DtefeS BergeichntS führt über 300 gewerbliche
rufSarten unb ©pegialttäten mit ©egenüberftellung
entfpreChenber. BegeiChnungen in frangöfifChet unb ita|J^
nif^er Sprache auf. Das BergeidjniS hat namentlmj
ben gweef, ben ^rüfungSleitungen bie richtige ©tntraflnnß
ber BerufSart jebeS Teilnehmers im ßehrbrief '

aßen brei ßanbeSfprachen gu erleichtern. Dtefe Slawen®

angaben werben aber audh gu anbern 8wcCfen, g. S3*

bie ß e h t ft e 11 e n o e r m i 111 u n g, bte Ausfertigung jj®

ßehroerträgen, für überfehungen gewerblw
Alten ober Auffähe ujw., gute Dteufte reiften fönjnen-_
©«fretariat 1er gcroetbl. ßchtling^ptüfutigin: SDB. Ä**
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an seinen Fabrikaten erlauben, weil ihm ein notwendiger
Mehrpreis nicht bezahlt worden märe. Die Folge dieser
Umstände waren und sind Jalousieladen mit abgefaulten
Friesen, wie sie uns Fig. 1 zeigt, da eben das Hirnholz
nicht geschützt war. Seitdem nun zufolge der Verteuerung
derjArbeitslöhne und' des.Holzes naturgemäß diese Fa-
brikate ebenfalls einen Preisaufschlag erlitten haben, ist
man in^der Ausführung sorgfältiger geworden.

Fig^ 6

Die Firma IMlh. Baumann, Rolladen- und
Ialonsieladenfabvik in Borgen, hat seit Kriegs-
ausbruch eine Neuerung eingeführt Patent 61144),
welche den gerügten Uebelständen wirkungsvolleJAbhülfe
verschafft und von jedem Fachmann in günstigstem Sinn
begutachtet wird. Fig. 2 zeigt uns die jetzige Ausführung
an) der Fassade und Fig. 3 das eigentliche Patent:)die
Lcksriesverbindung, welche oben kein Hirnholz den

Witterungseinflüssen aussetzt. Ebenso verhindern die mit
Federn und Nuten ineinander greifenden Zapfen das
Senken der Laden, weil durch die gebogene Ueberplat-
tung gegenseitig gehalten. Die Fassade kann demnach
durch keine schiefe Linie gestört werden und eine Be-
schädigung der Steingewände ist ausgeschlossen. Die
Ueberplattung ist wasserdicht und somit gegen jeglichen
Einfluß von außen gesichert.

Die genannte Firma erstellt diese Jalousieladen in
allen möglichen Ausführungen: Mit ganz oder teilweise
festen, bündigen oder vorstehenden Brettchen, sowie ganzen
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oder teilweisen Füllungen; ferner mit beweglichen Brett-
chen auf ganzer Höhe :e., svdaß jedem Geschmack und

Wunsche Rechnung getragen werden kann.

Die Vereinigung der Beamten gewerblicher Or-
ganisatione» der Schweiz behandelte in ihrer Versamm-
lung in Ölten die Herausgabe einer Gerte von Bro-
schüren über die Berufswahl und die Vornahme von

regelmäßigen Enqueten über den Bedarf von Lehrlingen
in den einzelnen Berufen. Eingehend wurden sodann
die Beziehungen der gewerblichen Organisationen zu den

Behörden in Bund und Kantonen besprochen, wobei der

dringende Wunsch ausgesprochen wurde, es möchte der

schweizerische Gewerbestand und seine Organisationen in

vermehrtem Maße zur Mitarbeit bei der Regelung der

Kriegs- und Übergangswirtschaft herangezogen werden.

bm»ieaent!.
P Malermeister Jos. Tschümperlin in Unterdorf-

Schwyz starb im Alter von 31 Jahren. Er war ge-

schätzt und geachtet als tüchtiger Handwerker.
Versorgung mit Nntzholz. Der Bundesrat hat be-

treffend die Versorgung des Landes mit Nutzholz einen

Beschluß gefaßt, durch den das Departement des Innern
ermächtigt wird, den Handel in Nutzholz, einschließlich

jede Art von unbearbeitetem Rundholz, zu ordnen, ein-

zuschränken oder zeitweise ganz zu verbieten, sowie Ver-
kaufsbedingungen und Höchstpreise festzusetzen. Das
Departement kann außerdem vorhandene Holzvorräte be-

schlagnahmen und auf Rechnung des Bundes übernehmen
oder durch Organisationen übernehmen lassen, denen Ver-
pflichtungen für die Jnlandsversorgung überbunden sind.

Die Handwerksmeister aller Gewerbe werden auf

die kostenlose Lehrlingsstellenvermittlung des

Städtischen Arbeitsamtes Zürich (Stauffacher-
quai 17, Telephon 2903) aufmerksam gemacht, mit dem

Ersuchen, allfällig offene Lehrstellen (auch solche, die erst

auf das Frühjahr zu besetzen sind) möglichst bald dem

Arbeitsamte anzumelden.
Lehrwerlstatten. Die Geschäftsprüfungs-Kommissio»

des Großen Stadtrates Zürich stellt folgendes Postulat!
Der Stadtrat wird eingeladen, die Frage der Errichtung
von städtischen Lehrwerkstätten und der Sub-
ventionierung der Lehrlingsausbildung durch tüch-

tige Lehrmeister zu prüfen und dem großen Stadt-
rate darüber Bericht zu erstatten.

Gewerbliche Lehrlingsprüfungen. Es sei daran er-

innert, daß die Zentralprüfungskommission des Schwer
zerischen Gewerbeoerbandes im Jahre 1917 ein Na-
mensverzeichnis der gewerblichen Berufs-
arten" in drei Landessprachen ausgegeben hat, da»

beim Schweizer. Gewerbesekretariat in Bern zum P^'"
von 20 Cts. per Exemplar bezogen werden kann.

Dieses Verzeichnis führt über 300 gewerbliche Be-

rufsarten und Spezialitäten mit Gegenüberstellung der

entsprechender. Bezeichnungen in französischer und itane

nischer Sprache auf. Das Verzeichnis hat namentlich
den Zweck, den Prüfungsleitungen die richtige Eintragung
der Berufsart jedes Teilnehmers im Lehrbrief '
allen drei Landessprachen zu erleichtern. Diese Namens

angaben werden aber auch zu andern Zwecken, z. B- >n

die Leh r stellenver mittlu ng, die Ausfertigung vo

Lehrverträgen, für Übersetzungen gewerblich
Alten oder Aufsätze usw., gute Dienste leisten können-

Sekretariat der gewerbl. Lehrlingsprüsungen: W- Kre
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